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Beton für 
den Hochbau
Anwendungsbereiche
Eigenschaften
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mittlere
Festigkeitsentwicklung
normale Ausschalfristen

normale Wärmeentwicklung
vorzugsweise bei normaler 

Witterung 

schnelle
Festigkeitsentwicklung

kurze Ausschalfristen
hohe Wärmeentwicklung
vorzugsweise bei kühler 

Witterung 

Sortennummer € / m3 Sortennummer € / m3

Beton für unbewehrte  
Bauteile in nicht 

betonangreifender Umgebung

C 8/10
F3 32

X0 WF

1103 3500 182,00 1103 3600 185,00

F3 16 1103 2500 183,00 1103 2600 186,00

C 12/15

F3 32 1203 3500 184,00 1203 3600 187,00

F3 16 1203 2500 185,00 1203 2600 188,00

F3 8 1203 1500 192,00 1203 1600 195,00

Beton für Innenbauteile
(trocken, Decken, Wände, etc.)

und Gründungen (ständig  
feucht, Fundamente, etc.) 

Beton für Außenbauteile
mit direkter Beregnung und 
Frost in chemisch schwach 

angreifender Umgebung

C 16/20

F3 32

XC1, XC2  WF

1313 3500 186,00 1313 3600 191,00

F3 16 1313 2500 187,00 1313 2600 190,00

F3 8 1313 1500 192,00 1313 1600 195,00

C 20/25

F3 32

XC3 WF

1413 3500 188,00 1413 3600 191,00

F3 16 1413 2500 189,00 1413 2600 192,00

F4 8 1413 1500 195,00 1413 1600 198,00

C 25/30

F3 32 XC4,
XF1,
XA1

WF

1533 3500 190,00 1533 3600 193,00

F3 16 1533 2500 191,00 1533 2600 194,00

F4 8 1534 1500 197,00 1534 1600 200,00

Beton mit hohem 
Wassereindringwiderstand

in chemisch schwach 
angreifender Umgebung 

nach WU-Richtlinie 
(Beanspruchungsklasse 1)

C 25/30

F3 32

XC4, XF1,
XA1 (WU) WF

1533 3501 192,00 1533 3601 195,00

F3 16 1533 2501 193,00 1533 2601 196,00

F4 8 1534 1501 199,00 1534 1601 202,00

C 30/37

F3 32 1633 3501 197,00 1633 3601 200,00

F3 16 1633 2501 198,00 1633 2601 201,00

F4 8 1634 1501 204,00 1634 1601 207,00

C 35/45

F3 32 1773 3501 208,00 1773 3601 209,00

F3 16 1773 2501 209,00 1773 2601 210,00

F4 8 1774 1501 215,00 1774 1601 216,00

Leichtverdichtbarer Beton (LVB)

LVB
für Innenbauteile C 20/25

F6 16
XC1, XC2

WF

1416 2500 195,00 1416 2600 198,00

F6 8 1416 1500 205,00 1416 1600 208,00

LVB
für Außenbauteile C 25/30

F6 16 XC4, XF1, 
XA1

1536 2500 197,00 1536 2600 200,00

F6 8 1536 1500 207,00 1536 1600 210,00

LVB
Bauteile mit hohem Wasser-
eindringwiderstand,
nach WU-Richtlinie
(Beanspruchungsklasse 1)

C 25/30
F6 16

XC4, XF1, XA1
(WU)

1536 2501 199,00 1536 2601 202,00

F6 8 1536 1501 209,00 1536 1601 212,00

C 30/37
F6 16 1636 2501 204,00 1636 2601 207,00

F6 8 1636 1501 214,00 1636 1601 217,00

LVB
für Industrieböden und
geschlossene Parkdecks

F6 16 XD1, XM1, XM21) 

XD1, XM1, XM21) 

XD3, XF3, XF2, XM21) 

WA

1636 2100 209,00 1636 2200 216,00

F6 16 1736 2100 221,00 1736 2200 222,00

F6 16 1736 2300 224,00 1736 2400 225,00

Für erdfeuchte und steife Betone kann bei Zugabe von Verzögerer keine Gewährleistung 
für die Verarbeitungszeit übernommen werden!

Heinz Transportbeton Ingolstadt GmbH & Co. KG 
nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2 (Beton nach Eigenschaften)

Anfragen & Bestellungen:
Verwaltung: Bunsenstraße 18 | 85053 Ingolstadt | Werk: Ochsenschüttstraße 2 | 85098 Großmehring  
Tel.: 08459 / 24 39 | Fax: 08459 / 33 08 11 | E-Mail: mail@heinz-beton.de | www.heinz-beton.de
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Heinz Transportbeton Ingolstadt GmbH & Co. KG
nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2 (Beton nach Eigenschaften)

Beton für den
Tiefbau und 
Landwirtschaft 
Anwendungsbereiche
Eigenschaften Fe
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mittlere
Festigkeitsentwicklung
normale Ausschalfristen

normale Wärmeentwicklung
vorzugsweise bei normaler 

Witterung 

schnelle
Festigkeitsentwicklung

kurze Ausschalfristen
hohe Wärmeentwicklung
vorzugsweise bei kühler 

Witterung 

Sortennummer € / m3 Sortennummer € / m3

Dränbeton
für Tragschichten

C 8/10
C1 16

X0 WF

1001 2100 182,50 1001 2200 185,50

C1 8 1001 1100 188,50 1001 1200 191,50

C 12/15
C1 16 1002 2100 192,50 1002 2200 195,50

C1 8 - - 1002 1200 211,00

Betone für Randsteine 
und unbewehrte Bauteile

C 8/10
F1 32

X0 WF

1101 3100 179,00 1101 3200 182,00

F1 16 1101 2100 180,00 1101 2200 183,00

C 12/15

F1 32 1201 3100 180,00 1201 3200 183,00

F1 16 1201 2100 182,00 1201 2200 185,00

F1 8 1201 1100 188,00 1201 1200 191,00

C 16/20
F1 16 1311 2100 184,00 1311 2200 187,00

F1 8 1311 1100 190,00 1311 1200 193,00

C 20/25
F1 16 1411 2100 186,00 1411 2200 189,00

F1 8 1411 1100 192,00 1411 1200 195,00

C 25/30
F1 16 1531 2500 188,00 1531 2600 191,00

F1 8 1531 1500 194,00 1531 1600 197,00

LP - Beton
mit direkter Beregnung, Frost  
und Taumittelbeanspruchung

C 25/30
F2 32

XC4, XF3 (LP) 
XD1, XA1 WA

1542 3100 200,00 1542 3200 203,00

F2 16 1542 2100 201,00 1542 2200 206,00

Bauteile mit 
Chlorideinwirkung
horizontale und vertikale Bauteile 
in chem. mäßig angreifender 
Umgebung, F+T (Sulfatangriff  
≥1500mg/l)

C 30/37
F3 32

XF2, XF3 (LP)
XD2, XA2

WA

1653 3500 211,00 1653 3600 214,00

F3 16  1653 2500 212,00 1653 2600 215,00

C 35/45
F3 32

XF3, XF2, XD2
XA2

1753 3500 213,00 1753 3600 214,00

F3 16 1753 2500 214,00 1753 2600 215,00

Landwirtschaftliches Bauen

Güllekanäle und -keller C 25/30
F3 32

XC4, XF1, XA1 WA
1533 3501 192,00 1533 3601 195,00

F3 16 1533 2501 193,00 1533 2601 196,00

Güllehochbehälter
im Freien

C 25/30
F3 32 XC4, XF3, (LP),

XF2, XA1

WA

1542 3100 200,00 1542 3200 203,00

F3 16 1542 2100 201,00 1542 2200 206,00

C 35/45
F3 32 XC4, XF3, XA1, 

XF2
1773 3101 213,00 1773 3201 214,00

F3 16 1773 2101 214,00 1773 2201 215,00

Gärfutter-Fahrsilos C 30/37
F3 32 XC4, XF3, (LP) 

XA32) XM21) WA
1663 3101 211,00 1663 3201 214,00

F3 16 1663 2101 212,00 1663 2201 215,00

Futtertische innen,  
mit Einwirkung von Gärsäuren C 35/45

F3 32
XC4, XA32) ,XM1 WA

- - 1753 3201 218,00

F3 16 - - 1753 2201 219,00

1) Die Expositionsklasse XM2 erfordert eine zusätzliche bauseitige Oberflächenbehandlung des Betons (z.B. Flügelglätten oder Vakuumieren).
2) Die Expositionsklasse XA3 erfordert bauseitige Schutzmaßnahmen für den Beton (siehe DIN-Fachbericht 100, Beton).
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Heinz Transportbeton Ingolstadt GmbH & Co. KG
nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2 (Beton nach Eigenschaften)

Beton für den 
Industriebau
Anwendungsbereiche
Eigenschaften

Fe
st

ig
ke

its
kl

as
se

K
on

si
st

en
z

G
rö

ßt
ko

rn
 (m

m
)

Ex
po

si
tio

ns
-

kl
as

se
n

Fe
uc

ht
ek

la
ss

e mittlere
Festigkeitsentwicklung
normale Ausschalfristen

normale Wärmeentwicklung
vorzugsweise bei normaler 

Witterung 

schnelle
Festigkeitsentwicklung

kurze Ausschalfristen
hohe Wärmeentwicklung
vorzugsweise bei kühler 

Witterung 

Sortennummer € / m3 Sortennummer € / m3

Beton für Hallenböden
keine oder geringe  
Verschleißbeanspruchung

C 25/30
F4 32

XC4, XF1, XA1 WA
1538 3100 200,00 1538 3200 203,00

F4 16 1538 2100 201,00 1538 2200 204,00

Beton für Hallenböden
bei mäßiger oder starker 
Verschleißbeanspruchung 
Gabelstapler erfordert XM2

C 30/37
F4 32 XC4,

XD1, XM1,
XM21

WA

1658 3100 205,00 1658 3200 208,00

F4 16 1658 2100 206,00 1658 2200 209,00

C 35/45
F4 32 XC4,

XD3, XF3, XF2,
XM21

1758 3100 223,00 1758 3200 224,00

F4 16 1758 2100 224,00 1758 2200 225,00

Flüssigkeitsdichter Beton
nach der Richtlinie des DAfStb 
(Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen)

C 30/37 F3 16 XD3, XF4 (LP2), 
XA2, XM1

WA

6663 2103 215,00 6663 2203 218,00

C 35/45
F3 32 XD2, XF3,  

XA2, XF2

6773 3103 216,00 6773 3203 217,00

F3 16 6773 2103 217,00 6773 2203 218,00

Beton für vertikale und 
horizontale Bauteile
Frost- und Chloridangriff

C 40/50

F3 32

XC4, XD3, XF3,
XF2, XA2 WA

- - 6883 3200 229,00

F3 16 - - 6883 2200 222,00

F4 8 - - 6883 1200 235,00

C 45/55
F3 16 - - 6993 2200 230,00

F4 8 - - 6993 1200 244,00

Betone für den Ingenieurbau
Beton nach ZTV-Ing
mit hohem Wasser- 
eindringwiderstand

C 25/30
F2 32

XC4, XF1, XA1 WA
6532 3500 193,00 6532 3600 196,50

F2 16 6532 2500 196,00 6532 2600 199,00

Beton nach ZTV-Ing
für Widerlager und Pfeiler C 30/37

F2 32

XC4, XF3, 
XD2, XF2

WA
6672 3100 205,00 6672 3200 208,00

F2 16 6672 2100 206,00 6672 2200 209,00

Beton nach ZTV-Ing
für den Überbau C 35/45

F2 32
WA

- - 6772 3200 214,00

F2 16 - - 6772 2200 215,00

Beton nach ZTV-Ing
für waagrechte Betonflächen
mit Taumittelbeanspruchung
und für Kappen

C 25/30
F2 32

XC4, XD3, 
XF4, (LP 2) WA

6562 3100 205,00 6562 3200 208,00

F2 16 6562 2100 206,00 6562 2200 209,00

C 30/37
F2 32 6662 3100 209,00 6662 3200 212,00

F2 16 6662 2100 210,00 6662 2200 213,00

Bohrpfahlbeton nach DIN EN 1536 / DIN - Fachbericht 129

Bohrpfahlbeton
in chemisch schwach  
angreifender Umgebung, 
Festigkeitsentwicklung  
56 Tage

C 25/30
F5 32 XC4, XF1, 

XA1

WA

1535 3500 197,00 1535 3600 200,00

F5 16 1535 2500 198,00 1535 2600 201,00

C 30/37
F5 32 XC4, XF1, 

XA1, XD2

1635 3500 203,00 1635 3600 206,00

F5 16 1635 2500 204,00 1635 2600 207,00

C 35/45
F5 32 XC4, XD2, XF2, 

XF3, XA2

1735 3500 213,00 1735 3600 214,00

F5 16 1735 2500 214,00 1735 2600 215,00

1) Die Expositionsklasse XM2 erfordert eine zusätzliche bauseitige Oberflächenbehandlung des Betons (z.B. Flügelglätten oder Vakuumieren).
2) LP Betone sind für maschinelles Glätten nicht geeignet.
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Heinz Transportbeton Ingolstadt GmbH & Co. KG			 
nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2 (Beton nach Eigenschaften)

Beton mit 
Stahlfasern
für Anwendungen als 
konstruktiv bewehrter  
Beton Fe
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Festigkeitsentwicklung
normale Ausschalfristen

normale Wärmeentwicklung
vorzugsweise bei normaler 

Witterung 

schnelle
Festigkeitsentwicklung

kurze Ausschalfristen
hohe Wärmeentwicklung
vorzugsweise bei kühler 

Witterung 

Sortennr. € / m3 Sortennr. € / m3

Beton mit Stahlfasern C 20/25 F3 16 XC3 

WF

kg 20
kg 25

-
5424 3500 225,00 5424 3600 228,00
5424 2500 229,00 5424 2600 232,00

Beton mit  
Stahlfasern WU C 25/30 F3 16 XC4, XF1, 

XA1, (WU)
kg 25
kg 30

-
5534 3501 237,00 5534 3601 240,00
5534 2501 255,00 5534 2601 327,50

Stahlfaserbeton nach Leistungsklassen

Stahlfaserbeton WU

C 25/30 F3 16

XC4, XF1, 
XA1,

(WU)

WF -

L 1,5/1,2 5424 2540 234,00 5424 2640 237,00
L 1,2/0,9 5424 2560 242,00 5424 2660 247,00
L1.5/0.9 5424 2570 250,00 5424 2670 253,00
L 1,5/1,2 5424 2580 258,00 5424 2680 261,00

C 30/37 F3 16

L 0,9/0,9 5534 2540 241,00 5534 2640 244,00
L 1,2/0,9 5534 2570 246,00 5534 2670 249,00
L1.5/0.9 5534 2560 254,00 5534 2660 257,00
L 1,5/1,2 5534 2580 262,00 5534 2680 265,00

Sandbetone & Schlämme Sandbetone unterliegen nicht der Güteüberwachung. Gütenachweis nur nach Vereinbarung!

Sandbeton

200 C1 4

X0 WF - -

SB 200 196,00 SB 201 199,00
300 C1 4 SB 300 206,00 SB 301 209,00
400 C1 4 SB 400 214,00 SB 401 217,00
500 C1 4 SB 500 222,00 SB 501 225,00
600 C1 4 SB 600 231,00 SB 601 234,00

Schlämme
500 F4 4 SB 500 N 238,50 SB 501 N 241,50
600 F4 4 SB 600 N 247,00 SB 601 N 250,00

Sand-Mischungen  
Sand-Mischungen unterliegen nicht der Güteüberwachung. Gütenachweis nur nach Vereinbarung!

Sortennummer € / m3

Sand-Mischung F2 4 8193 0100 200,00

Sand-Mischung F2 4 8293 0100 208,00

Zementestriche Estriche unterliegen nicht der Güteüberwachung

Festigkeits-
klasse   

Biegezug-
festigkeit Konsistenz Größtkorn 

(mm) Sortennummer € / m3

Innenbereich CT-C25 F5 F3 8 7193 1500 218,00

Außenbereich CT-C35 F6 F3 8 7293 1500 222,00

Industriebereich CT-C40 F6 F2 8 7393 1500 242,00

Fließestrich nach DIN 13813

Festigkeits-
klasse

Biegezug-
festigkeit Konsistenz Größtkorn 

(mm) Sortennummer € / m3

Calciumsulfatestrich
CA-C20 F4 F6 8 9193 1500 274,00
CA-C25 F5 F6 8 9293 1500 286,00
CA-C35 F6 F6 8 9393 1500 299,00

Vermietung Fließestrich-Pumpe s. Seite 9
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Heinz Transportbeton Ingolstadt GmbH & Co. KG		
nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2 (Beton nach Eigenschaften)

Sonderleistungen Preis in € Einheit

Zusatzmittel und Zusatzstoffe
Konsistenzerhöhung durch Fließmittelzugabe Erhöhung um 1 Stufe 9,50 m3

Konsistenzerhöhung durch Fließmittelzugabe Erhöhung um 2 Stufen 15,50 m3

Verlängerte Verarbeitbarkeit (Verzögerer) bis 2 Stunden 4,00 m3

Verlängerte Verarbeitbarkeit (Verzögerer) bis 5 Stunden 6,50 m3

Quellmittel - Einpressmörtel 21,50 kg
Stabi UWB 21,50 m3

Estrichzusatz 18,50 m3

Kunststofffasern auf Kundenwunsch (PP Fasern) 21,50 kg
Stahlfasern auf Kundenwunsch 2,90 kg
Rohrverlängerung auf Kundenwunsch 4,50 m³

Lieferungen außerhalb der zuschlagsfreien Arbeitszeiten
Zuschlagsfreie Arbeitszeiten sind Montag bis Freitag von 06:00 bis 18:00 Uhr
Lieferungen werktags zwischen 18:00 und 22:00 Uhr 17,00 m3

Lieferungen an Samstagen zwischen 06:00 und 12:00 Uhr 19,00 m3

Lieferungen an Samstagen ab 12:00 Uhr 33,00 m3

Lieferungen werktags ab 22:00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen n. Vereinbarung

Überschreitung der Entladezeit

Die Fahrzeuge sind bei der Ankunft auf der Baustelle sofort zu entladen. 
Eine Entladezeit von 6 Minuten je m3 Beton ist im Preis inbegriffen. 
Darüber hinausgehende Warte- und Entladezeiten berechnen wir mit: 
Außerdem lehnen wir eine Haftung für eintretenden Erstarrungsbeginn ab.

32,50 je 15 min

Frachtausgleich / Mindermengenzuschläge
Bei einer Abnahmemenge von weniger als 5 m3 je Einzellieferung berechnen wir für die 
auf 5 m3 fehlende Menge für Beton, Estrich, Sandmischungen 27,50 m3

Sonstiges
Entfernungszuschlag Zone 2 über 25 km 30,00 m3

Entfernungszuschlag Zone 3 über 35 km 35,00 m3

Heizzuschlag gemäß DIN EN 206-1 / DIN 1045-2 für Beton- und Sand-Mischung-Lieferungen 8,00 m3

Saisonzuschlag während der Zeit vom 15.11.-15.03. jeden Jahres 6,00 m³
Nachlass bei Selbstabholung im Werk 10,00 m3

Für die fachgerechte Entsorgung von zurückgelieferten Restmengen berechnen wir 85,00 m3

Leihgebühr für Innenrüttler bis 10 m3 60,00 Pauschal

Leihgebühr für Innenrüttler über 10 m3 6,00 m3

Für die 2. Entladung und jede weitere Entladung 30,00 Pauschal

Rohstoffzuschlag 4,50 m3

Kraftstoff- Energiekostenzuschlag 4,00 m3

CO2 Zuschlag 2,00 m3

Die Preise verstehen sich für 1m3 normal verdichteten Frischbeton +/- 3% Toleranz, frei Baustelle, im Umkreis von 25 km um unser Werk, bei gut 
erreichbarer Abladestelle und einer Abnahme von mindestens 5 m3 Beton oder Estrich. Der enthaltene Frachtanteil beträgt Euro 27,50/m3 
und ist nicht skontierbar. Bei einer Zementpreiserhöhung nach dem Erscheinen dieser Preisliste erhöhen sich die Betonpreise entsprechend 
dem anteiligen Zementgehalt je Sorte. Die Güteüberwachung des Betons erfolgt in der eigenen Prüfstelle E+W. Die Fremdüberwachung 
erfolgt aufgrund eines Zertifizierungsvertrages durch LGA Bautechnik GmbH nach DIN EN 206-1, DIN 1045-2 und DIN EN 988-2.  
Rabattvereinbarungen für Transportbeton gelten nicht für Mauermörtel und Sonderbetone.
Temperaturzuschläge: Wir produzieren den Beton unter den uns angegebenen Umgebungsbedingungen. Sollten diese Bedingungen, ohne zusätzliche 
technische Maßnahmen es nicht ermöglichen, Beton entsprechend den gültigen Vorschriften oder des Kundenwunsches herzustellen, so berechtigt uns 
dies, die Lieferung zu verweigern. Dies gilt insbesondere für das Erwärmen des Betons bei Außentemperaturen unter -10 °C. Bei Außentemperaturen von 
0 °C oder kälter, gemessen an der Mischanlage um 6:00 Uhr, berechnen wir einen Zuschlag für gewärmten Beton.
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Heinz Transportbeton Ingolstadt GmbH & Co. KG

Expositionsklassen max.
W/Z Wert

Mindest-
 festigkeit

min. Z
(kg/m³)

XO Kein Korrosions- 
und Angriffsrisiko Beton ohne Bewehrung – C 8 / 10 –

XC
Bewehrungskorrosion,
ausgelöst durch
Karbonatisierung

XC1
XC2
XC3
XC4

trocken oder ständig nass
nass, selten trocken
mäßige Feuchte
wechselnd nass und trocken

0,75
0,75
0,65
0,60

C 16 / 20
C 16 / 20
C 20 / 25
C 25 / 30

240
240
260
280

XD
Bewehrungskorrosion, 
verursacht durch 
Chloride, ausgenommen 
Meerwasser

XD1
XD2
XD3

mäßige Feuchte
nass, selten trocken
wechselnd nass und trocken

0,55
0,50
0,45

C 30 / 37 *
C 35 / 45 *
C 35 / 45 *

300
320
320

XS
Bewehrungskorrosion, 
verursacht durch 
Chloride aus 
Meerwasser

XS1
XS2
XS3

salzhaltige Luft
unter Wasser
Tide-, Spritzwasserbereich

0,55
0,50
0,45

C 30 / 37 *
C 35 / 45 *
C 35 / 45 *

300
320
320

XF Frostangriff mit und 
ohne Taumittel

XF1
XF2
XF2
XF3
XF3
XF4

mäßige Wassersättigung ohne Taumittel ohne LP
mäßige Wassersättigung mit Taumittel mit LP
mäßige Wassersättigung mit Taumittel ohne LP
hohe Wassersättigung ohne Taumittel mit LP
hohe Wassersättigung ohne Taumittel ohne LP
hohe Wassersättigung mit Taumittel mit LP

0,60
0,55
0,50
0,55
0,50
0,50

C 25 / 30
C 25 / 30
C 35 / 45
C 25 / 30
C 35 / 45
C 30 / 37

280
300
320
300
320
320

XA Betonkorrosion durch 
chemischen Angriff

XA1
XA2
XA3

chemisch schwach angreifend
chemisch mäßig angreifend
chemisch stark angreifend

0,60
0,50
0,45

C 25 / 30
C 35 / 45 *
C 35 / 45 *

280
320
320

XM
Betonkorrosion durch
Verschleiß-
beanspruchung

XM1
XM2
XM2
XM3

mäßiger Verschleiß
starker Verschleiß mit Oberflächenbehandlung
starker Verschleiß ohne Oberflächenbehandlung
sehr starker Verschleiß

0,55
0,55
0,45
0,45

C 30 / 37 *
C 30 / 37 *
C 35 / 45 *
C 35 / 45 *

300
300
320
320

* Bei Verwendung von Luftporenbeton, eine Festigkeitsklasse niedriger 

Feuchtigkeitsklassen
Klasse Beschreibung und Umgebung Beispiele für die Zuordnung von Expositionsklassen
Betonkorrosion infolge Alkali-Kieselsäure-Reaktion
Anhand der zu erwartenden Umgebungsbedingungen ist der Beton einer der vier nachfolgenden Feuchtigkeitsklassen zuzuordnen.

WO
Beton, der nach normaler Nachbehandlung nicht längere  
Zeit feucht und nach dem Austrocknen während der Nutzung  
weitgehend trocken bleibt.

a) Innenbauteile des Hochbaus;
b) Bauteile, auf die Außenluft, nicht jedoch z.B. Niederschläge, Oberflächenwasser,  
Bodenfeuchte einwirken können und/oder die nicht ständig einer relativen Luftfeuchte von  
mehr als 80 % ausgesetzt werden.

WF Beton, der während der Nutzung häufig oder längere Zeit feucht ist.
a) Ungeschützte Außenbauteile, die z.B. Niederschlägen, Oberflächenwasser oder Bodenfeuchte 
ausgesetzt sind;
b) Innenbauteile des Hochbaus für Feuchträume, wie z.B. Hallenbäder, Wäschereien oder andere  
gew. Feuchträume, in denen die relative Luftfeuchte mehr als 80 % beträgt.

WA Beton, der zusätzlich zu der Beanspruchung nach Klasse WF  
häufiger oder langzeitiger Alkalizufuhr von außen ausgesetzt ist.

a) Bauteile mit Meerwassereinwirkung;
b) Bauteile unter Tausalzeinwirkung ohne zusätzliche hohe dynamische Beanspruchung 
(z.B. Spritzwasserbereiche, Fahr- Stellflächen in Parkhäusern);
c) Bauteile von Industriebauten und landwirtschaftlichen Bauwerk. 

WS Beton, der hoher dynamischer Beanspruchung und direktem 
Alkalieintrag ausgesetzt ist.

Bauteile unter Tausalzeinwirkung mit zusätzlicher hoher dynamischer Beanspruchung 
(z.B Betonfahrbahnen).

Konsistenzklassen
Konsistenzbereich Ausbreitmaß (mm) Verdichtungsmaß
sehr steif - C0	 ≥1,46

steif F1	 ≤ 340 C1	 1,45 - 1,26

plastisch F2	 350 - 410 C2	 1,25 - 1,11

weich F3	 420 - 480 C3	 1,10 - 1,04

sehr weich F4	 490 - 550 -

fließfähig F5	 560 - 620 -

sehr fließfähig F6	 ≥ 630a) -

a) für selbstverdichtenden Beton ≥700 mm gilt DAfStb-Richtlinie
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Heinz Transportbeton Ingolstadt GmbH & Co. KG		

mit eingefahrener
Abstützung

Arbeitsbereich

max. 6 m

max. 7,5 m

max. 11,8 m

max. 16,5 m

min. 11,5 m

mit ausgefahrener
Abstützung

max. 7,7 m
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Mietpreise Fließestrichpumpe mit Bedienung
Mindesteinsatzpauschale inkl. Schlauchleitung 
(30 Meter) bis 2,5 Std. Pumpzeit, bis 16 m³ € / pauschal 500,00

Mindesteinsatzpauschale zzgl. Differenz  
Menge ab 16 m³

€ / pauschal +  
€ / m ³ 21,00

Mietpreis / Std. - Abrechnung je angefangene 
0,5 Std. (Mindestfördermenge 6 m³/Std. ) € / Stunde 220,00

Sonderleistungen und Zuschläge mit Bedienung
zusätzliche Schlauchleitung  
(50 mm Durchmesser) pro lfm. € / lfm 6,00

keine Auswaschmöglichkeit € / pauschal 90,00

Samstagseinsatz bis 12:00 Uhr € / pauschal 150,00

Zuschlag 2. Maschinist € / Stunde 110,00

Entfernungszuschlag über 35 km bis 50 km € / pauschal 120,00

Heinz Transportbeton Ingolstadt GmbH & Co. KG		

Mietpreise Förderbandmischer
Grundpreis bis 4 m3 € / pauschal 240,00

Grundpreis ab 4 m3 € / pauschal 130,00

+ je m3 25,00

Standortwechsel auf der Baustelle € / pauschal 50,00

Mindestfördermenge pro Stunde 15 m3

Samstagszuschlag 25 %

Regiesatz pro Stunde bei Fremdmaterial
€ / Stunde 115,00

+ eventuell anfallende Autobahngebühr

+ fördern € / t 9,00

Kies / Sand im Fahrmischer
Sand 0 / 4 € / m3 69,00

Kies 4 / 8 € / m3 69,00

Kies 8 / 16 € / m3 69,00

Kies 16 / 32 € / m3 69,00

Betonsandgemisch 0 / 8 € / m3 72,00

Betonsandgemisch 0 / 16 € / m3 72,00

Betonsandgemisch 0 / 32 € / m3 72,00
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Heinz Transportbeton Ingolstadt GmbH & Co. KG	

Mietpreis für Betonpumpen mit Verteilermast mit Bedienung
Mastgröße (Reichhöhe) M 28 M 36 M 47 M 52

Reichweite bis 24 m 32 m 43 m 48 m

Fördermenge bis 12 m³ € / pauschal 550,00 650,00 750,00 980,00

Fördermenge über 12 m³
bis 30 m³

€ / Grundpreis
+ € / m³

350,00
16,00

435,00 
19,50

475,00 
21,50

585,00 
24,00

Fördermenge 31 - 50 m3 € / m3 24,50 31,50 33,50 38,00

Fördermenge 51 - 100 m3 € / m3 23,50 30,50 32,50 36,00

Fördermenge 101 - 150 m3 € / m3 22,00 29,00 31,50 33,00

Fördermenge ab 151 m3 € / m3 21,00 27,50 30,50 32,00

Mindestfördermenge pro Stunde 15 m³ 15 m³ 15 m³ 15 m³

Mietpreis pro Stunde (Abrechnung je angefangene 1/4 Std.) € / Stunde 300,00 400,00 480,00 680,00

Standortwechsel auf der Baustelle € / Umsetzen 90,00 160,00 170,00 200,00

Großmastpumpen: Preis auf Anfrage

Sonderleistungen und Zuschläge mit Bedienung
Schlauchverlängerung € / lfm 15,00

Rohrverlängerung € / lfm 15,00

Mechanischer Rundverteiler Preis auf Anfrage

Keine Auswaschmöglichkeit/Restbetonentsorgung	 € / pauschal 175,00

Bei selbstverdichtenden Betonarten muss eine Auswaschmöglichkeit auf der Baustelle vorhanden sein!

Vergebliche Anfahrt € / pauschal 370,00 570,00 690,00

Zuschlag 2. Maschinist zum Verlegen der Leitungen, etc. € / Stunde 100,00

Zuschlag für Sonderbetone (Splitt- oder Stahlfaserbeton) € / m3 8,00

Samstagszuschlag zwischen 6:00 und 12:00 Uhr € / Einsatz 150,00

Samstagszuschlag zwischen 12:00 und 18:00 Uhr € / Einsatz 200,00

Nachtzuschlag zwischen 18:00 und 06:00 Uhr (Mo. bis Fr.) € / Stunde 110,00

Sonn- u. Feiertagszuschläge zwischen 0:00 und 24:00 Uhr € / Einsatz 240,00

Die Einsatzzeit beinhaltet Aufbau, Pumpvorgang, Abbau und Reinigung der Pumpe und ist Grundlage für eine eventuelle Abrechnung nach 
Stunden bei einer Unterschreitung der Mindestfördermenge. Eine Abrechnung nach Stunden erfolgt ausschließlich bei Unterschreitung der 
Mindestfördermenge, solange nichts anderes vereinbart ist. Wartezeiten auf der Baustelle werden zum Stundenmietsatz abgerechnet. Der 
Endschlauch am Verteilermast darf gemäß Herstellerangaben hängend nicht verlängert werden. Das Pumpen von Sonderbeton (LP-Beton, 
Leichtbeton, selbstverdichtender Beton) erfolgt nur nach vorheriger Anmeldung ohne Gewähr.

Bauseitige Voraussetzungen für einen Pumpeneinsatz: Ein einwandfreier, tragfähiger Zufahrtsweg sowie ein gesicherter Standplatz. 
Eine eventuell notwendige Straßensperre muss vom Auftraggeber rechtzeitig veranlasst werden. Eine ausreichende Anzahl an Hilfskräften 
zum Auf- und Abbau der bestellten Rohr-/Schlauchleitungen muss zur Verfügung gestellt werden. Zum Anpumpen ist vom Auftraggeber 
ausreichend Schlempe zur Verfügung zu stellen. Nach Beendigung des Pumpeinsatzes müssen auf der Baustelle folgende Möglichkeiten 
vorhanden sein: Reinigung von Pumpe, Rohr- und Schlauchleitungen, sowie Ablagerung von Restbeton. Bei Wegfall dieser Möglichkeiten 
erfolgt die Berechnung der o.g. Zuschläge. Für den Einsatz der Betonpumpen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die 
Vermietung von Betonfördergeräten (siehe Anhang).

Auf die Mindesteinsatzpauschalen sowie Sonderleistungen und Zuschläge werden keine Rabatte gewährt.  
Pumpleistungen sind Dienstleistungen und damit rein netto, ohne Abzug zahlbar.

Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
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Produktpreisliste Spezifisches 
Gewicht  € / to

Schotter - Pflasterunterbau
Schotter 0-16 mm (Frostschutz) 2,0 19,50

Schotter 0-32 mm (Frostschutz) 2,0 18,50

Schotter 0-45 mm (Frostschutz) 2,0 18,50

Schotter 0-56 mm (Frostschutz) 2,0 19,50

Sand
Kabelsand 1,5 9,00

Auffüllsand / Grubensand 1,5 7,50

Kies
Betonkies / Estrichsand 0-8 mm 2,0 23,00

Betonkies 0-16 mm 2,0 23,00

Grubenkies / Auffüllkies 2,0 9,80

Humus
Humus, ungesiebt 1,6 9,50

Humus, gesiebt 1,6 19,50

Alle Preise ab Werk zzgl. Fracht und ggf. Vorfracht sowie ges. MwSt. Detailierte Infos zu den Frachtkosten erhalten Sie auf Anfrage.

Ladegebühr € / pauschal

für Kleinmengenbezug bis 2,0 to 6,00

LKW € / Std.

3-Achser (14 to, 10 m3 ) 79,00

4-Achser (18 to, 14 m3 ) 89,00

Sattelkipper 5-Achser (26 to, 20 m3 ) 99,00

 
Baumaschinen € / Std.

Radlader Volvo L110H, 3 m³ Schaufelvolumen 115,00

Radlader Volvo L30G, 1 m³ Schaufelvolumen 76,00

Kettenbagger Cat 326 (28 to), Cat 330 (30 to) 109,50

Mobilbagger Liebherr A 914 (16 to) 91,00

Mobilbagger Liebherr A 920 (20 to) 99,00

Minibagger Cat 301.8 (2 to) 65,00

Minibagger Cat 303.5 (3,5 to) 76,00

Meißelzulage / Fräszulage / Pulverisierer 32,50
Tieflader 110,00
Kettendozer Cat D6 105,00

Anfragen & Bestellungen:
Verwaltung: Bunsenstraße 18 | 85053 Ingolstadt | Werk: Ochsenschüttstraße 2 | 85098 Großmehring  
Tel.: 08459 / 24 39 | Fax: 08459 / 33 08 11 | E-Mail: mail@heinz-erdbau.de | www.heinz-erdbau.de

Heinz Erdbau GmbH
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Produktpreisliste

Recycling-Produkte Spezifisches 
Gewicht € / to

Betonrecycling-Schotter 0/32, 0/45, 0/56 1,8 6,50

RC-Mix 0/32, 0/45, 0/56 1,8 4,50

Bauschutt-Annahme € / to

Bauschutt ohne Fremdstoffe (bis 100 cm Kantenlänge)
Mindestabrechnungs-Pauschale bei weniger als 1 to.

25,00
25,00

Bauschutt Übergrößen ohne Fremdstoffe (über 100 cm bis 150 cm Kantenlänge)
Mindestabrechnungs-Pauschale bei weniger als 1 to.

30,00
30,00

Altbeton-Annahme € / to

Beton ohne Fremdstoffe (bis 100 cm Kantenlänge)
Mindestabrechnungs-Pauschale bei weniger als 1 to.

17,50
17,50

Beton Übergrößen ohne Fremdstoffe (über 100 cm bis 150 cm Kantenlänge)
Mindestabrechnungs-Pauschale bei weniger als 1 to.

23,00
23,00

Stützen, Träger ohne Fremdstoffe, Spaltenböden, Beton Übergrößen ohne 
Fremdstoffe über 150 cm Kantenlänge, Betonmaste und Armierte Rohre.
Mindestabrechnungs-Pauschale bei weniger als 1 to.

30,00

30,00

Fremdwägung 9,00

Annahmebedingungen für Betonbruch und Bauschutt

Stand: Januar 2026

1.	 Die Anlieferungen dürfen nicht mit umweltgefährdenden Stoffen verunreinigt sein.
2.	 Vor der Anlieferung hat der Anlieferer die Baureststoffe ordnungsgemäß anzuzeigen. Der Anlieferer ist zur exakten 

Unterrichtung über die Zusammensetzung der angelieferten Stoffe verpflichtet. Hierbei ist die Baumaßnahme mit Ort und 
Straße anzugeben.

3.	 Heinz Recycling GmbH behält sich die Verweigerung der Annahme vor, falls bei Anlieferung festgestellt werden sollte, 
dass umweltgefährdende Stoffe im Material enthalten sind oder Baureststoffe nicht ordnungsgemäß angezeigt wurden. Der 
Anlieferer hat umgehend für die Abholung und Entsorgung auf eigene Kosten zu sorgen. Alternativ stellt Heinz Recycling 
GmbH dem Anlieferer die entstehenden Kosten für die ordnungsgemäße Entsorgung in Rechnung. Hierbei können Lohn-, 
Geräte-, Fracht-, Deponie- oder Laborkosten anfallen. Die uneingeschränkte Haftung für Folgeschäden ist damit nicht 
ausgeschlossen.

4.	 Die Einteilung in oben aufgeführte Preiskategorien obliegt unserem Annahmepersonal gegen Bestätigung des anliefernden 
Fahrers auf dem Anlieferungsschein. Bei Abholung durch unsere Fahrzeuge erfolgt die Bestätigung durch den Auftraggeber 
oder dessen Vertreter an der Ladestelle; falls dieser nicht zugegen ist durch unseren Fahrer.

5.	 Für die Annahme von Baureststoffen, frei unserem Werk gekippt, berechnen wir die aufgeführten Kipp- bzw.  
Annahmegebühren.

6.	 Als Übergrößen gelten Materialien mit einer Kantenlänge größer 100 cm.
7.	 Größere Mengen ab 20 to müssen grundsätzlich vorher telefonisch oder schriftlich angemeldet werden.
8.	 Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Heinz Recycling GmbH
Anfragen & Bestellungen:
Verwaltung: Bunsenstraße 18 | 85053 Ingolstadt | Werk: Ochsenschüttstraße 2 | 85098 Großmehring  
Tel.: 08459 / 24 39 | Fax: 08459 / 33 08 11 | E-Mail: mail@heinz-recycling.de | www.heinz-recycling.de
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Produktpreisliste

Betonzuschlag € / to

Betonsand 0-2 mm, 0-4 mm gewaschen* 22,00
Kies 2-8 mm, 4-8 mm gewaschen* 22,00
Kies 8-16 mm, gewaschen* 22,00
Kies 16-32 mm, gewaschen* 22,00

Werksgemischter Betonkies € / to

Betonkies 0-16 mm 23,00
Betonkies / Estrichsand 0-8 mm 23,00

Grobkies € / to

Grobkies 16-64 mm, 32-X je nach Verfügbarkeit 17,00

Gebrochenes Material € / to

Brechsand 0-2 mm, gewaschen** 28,00
Kiessplitt 2-5 mm, gewaschen** 28,00
Kiessplitt 5-8 mm, gewaschen** 28,00
Kiessplitt 8-11 mm, gewaschen** 28,00
Schotter 0-32 mm, Frostschutz 18,50

Humus € / to

Humus, ungesiebt 9,50
Humus, gesiebt 19,50

Ladegebühr € / pauschal

für Kleinmengenbezug bis 3,0 t 6,00

Preise für Deponie € / to

Aushubgebühr LAGA Z 0 5,50
Gebühr für Wiederaufladen Pauschal 80,00

Kleinabnehmer Gebinde € / pauschal 
netto

€ / pauschal 
brutto

Eimer 2,94 3,50
Wanne 8,40 10,00

Sämtliche angegebenen Preise sind Nettopreise ab Werk frei LKW verladen bzw. Kippe abgeladen zuzüglich der gesetzlichen MwSt.

Heinz Kies und Sand GmbH & Co. KG
Anfragen & Bestellungen:
Verwaltung: Bunsenstraße 18 | 85053 Ingolstadt | Werk: Kiesstraße 1 | 85098 Großmehring  
Tel.: 08459 / 23 06 | Fax: 08459 / 30 486 | E-Mail: mail@heinz-kies-sand.de | www.heinz-kies-sand.de 
Öffnungszeiten: Mo. - Do.: 07:00 bis 17:00 Uhr | Fr.: 07:00 bis 15:00 Uhr | sowie nach Absprache

 Kippe:
•	Es darf nur unbedenklicher Bodenaushub nach LAGA Z 0 aus unbebauten Flächen angenommen und gekippt werden!
•	Vor Anlieferung muss eine VE = Verantwortliche Erklärung sowie eine AE = Annahmeerklärung angefordert, ausgefüllt und unterschrieben 

bei uns vorliegen. 
•	Den Herkunftsnachweis erhalten Sie unter der angegebenen Telefon- und Faxnummer, sowie auf www.heinz-kies-sand.de

Kies, Sand & Splitt:
•	Unsere Leistungserklärung erhalten Sie auf Anfrage.
•	Bei Lieferung frei Bau kommt ein entfernungsabhängiger Fuhrlohn hinzu.
•	Auf dem Betriebsgelände ist die Betriebsordnung einzuhalten!

*	 Material wird nach DIN EN 12620 fremdüberwacht
**	Material wird nach DIN EN 13043 fremdüberwacht
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Heinz Transportbeton

Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Verkauf von Transportbeton

1. Geltung
1.1. Die folgenden Bedingungen sind Inhalt aller nach dem 
01.01.2002 vereinbarten Verkäufe von Transportbeton und anderen 
Baustoffen, z. B. Fertigmörtel, Estrich usw. (im folgenden „Ware“). 
Dies gilt auch dann, wenn wir uns bei späteren Verträgen nicht 
ausdrücklich auf sie berufen, es sei denn, der Käufer ist Verbraucher 
im Sinne von § 13 BGB. Allgemeine Einkaufsbedingungen des Käufers 
gelten uns gegenüber nicht.
1.2. Soweit einzelne Regelungen ausschließlich für Unternehmer im 
Sinne des § 14 BGB gelten, sind sie kursiv gedruckt.

2. Angebot
Unsere Angebote sind unverbindlich, falls nicht etwas anderes 
vereinbart worden ist oder die Lieferung erfolgte. Für die richtige 
Auswahl der Betonsorte, -eigenschaft und -menge ist allein der 
Käufer verantwortlich. Für das Angebot gelten unsere jeweiligen 
Preislisten und Betonverzeichnisse. 

3. Lieferung und Abnahme
3.1. Die Auslieferung erfolgt bei Abholung im Werk, ansonsten an der 
vereinbarten Stelle; wird diese auf Wunsch des Käufers nachträglich 
geändert, so trägt dieser alle dadurch entstehenden Kosten.
3.2. Nichteinhaltung vereinbarter Leistungszeiten (Lieferfristen und 
-termine) berechtigen den Käufer unter den gesetzlichen Vorausset-
zungen zum Rücktritt vom Vertrag, wenn wir die Nichteinhaltung zu 
vertreten haben. Soweit von uns nicht zu vertretende Umstände uns 
die Ausführung übernommener Aufträge erschweren oder verzögern, 
sind wir berechtigt, die 
Lieferung/Restlieferung um die Dauer der Behinderung hinauszu-
schieben; soweit uns gleiche Umstände die Lieferung/Restlieferung 
unmöglich machen, sind wir berechtigt, vom Vertrag ganz oder teil-
weise zurückzutreten. Nicht zu vertreten haben wir z. B. behördliche 
Eingriffe, Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung, durch politische 
oder wirtschaftliche Verhältnisse bedingte Arbeitsstörungen, Mangel 
an notwendigen Roh- und Betriebsstoffen, Transportverzögerungen 
durch Verkehrsstörungen oder sonstige Ereignisse, die bei uns, unse-
ren Vorlieferanten oder in fremden Betrieben eintreten, von denen die 
Aufrechterhaltung unseres Betriebes abhängig ist.
3.3. Für die Folgen unrichtiger und/oder unvollständiger Angaben bei 
Abruf der Ware haftet der Käufer. Bei Lieferung an die vereinbarte 
Stelle muss das Transportbetonfahrzeug diese ohne Gefahr erreichen 
und wieder verlassen können. Dies setzt einen ausreichend befestig-
ten, mit schweren Lastwagen ungehindert befahrbaren Anfuhrweg 
voraus. Ist diese Voraussetzung nicht gegeben, so haftet der Käufer 
für alle daraus entstehenden Schäden, es sei denn, der Käufer 
hat das Nichtvorliegen dieser Voraussetzung nicht zu vertreten; 
Unternehmer haften ohne Rücksicht auf ein Vertretenmüssen. Das 
Entleeren muss unverzüglich, zügig (1 cbm in höchstens 6 Minuten) 
und ohne Gefahr für das Fahrzeug erfolgen können. 
3.4. Ist der Käufer Unternehmer, so gelten die den Lieferschein 
unterzeichnenden Personen uns gegenüber als zur Abnahme der 
Ware und zur Bestätigung des Empfangs bevollmächtigt, sowie 
unser Lieferverzeichnis/Sortenverzeichnis durch Unterzeichnung des 
Lieferscheins als anerkannt.
3.5. Bei verweigerter, verspäteter, verzögerter oder sonstiger sach-
widriger Abnahme hat uns der Käufer unbeschadet seiner Verpflich-
tung zur Zahlung des Kaufpreises zu entschädigen, es sei denn, er 
hat die Verweigerung, Verspätung, Verzögerung oder sonstige Sach-
widrigkeiten der Abnahme nicht zu vertreten; Unternehmer haften im 
Fall der Abholung im Werk ohne Rücksicht auf ein Vertretenmüssen. 
Mehrere Käufer haften als Gesamtschuldner für ordnungsmäßige 
Abnahme der Ware und Bezahlung des Kaufpreises. Wir leisten an 
jeden von ihnen mit Wirkung für und gegen alle. Sämtliche Käufer 
bevollmächtigen einander, in allen den Kauf betreffenden Angelegen-
heiten unsere rechtsverbindliche Erklärung entgegenzunehmen. 

4. Gefahrübergang
Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlech-
terung der Ware geht bei Abholung im Werk in dem Zeitpunkt auf den 
Käufer über, in welchem das Fahrzeug das Werksgelände verlässt. 
Bei Lieferung nach außerhalb des Werkes geht die Gefahr auf den 
Käufer über, sobald das Fahrzeug die Anlieferstelle erreicht hat, 
spätestens jedoch, sobald es die öffentliche Straße verlässt, um zur 
vereinbarten Anlieferstelle zu fahren. Soweit die Herstellung der Ware 
auf der Baustelle abgeschlossen wird, geht die Gefahr spätestens mit 
Beendigung des Herstellungsvorgangs auf den Käufer über. 

5. Mängelansprüche
5.1. Wir gewährleisten, dass die Waren unseres Lieferverzeichnisses 
nach den geltenden Vorschriften hergestellt, überwacht und geliefert 
werden und bei einer den Vorschriften entsprechenden Behandlung 
und Verarbeitung die vereinbarten Festigkeitsklassen und Gütemerk-
male erreichen. Der Nachweis einer den Vorschriften entsprechenden 
Behandlung und Verarbeitung obliegt dem Käufer. Für sonstige 
Betone gelten jeweils besondere Vereinbarungen.
5.2. Die Haftung für Mängel entfällt gegenüber Unternehmern, wenn 
der Käufer oder die nach Ziff. 3.4. zur Abnahme als bevollmächtigt 
geltende Person unsere Ware mit Zusätzen, Wasser, Transportbeton 
anderer Lieferanten oder mit Baustellenbeton vermengt oder verän-
dert oder vermengen oder verändern lässt, es sei denn, der Käufer 
weist nach, dass die Vermengung oder Veränderung den Mangel 
nicht herbeigeführt hat.
5.3. Mängel sind gegenüber der Betriebsleitung zu rügen; erfolgt die 
Rüge mündlich oder fernmündlich, bedarf sie schriftlicher Bestäti-
gung; Fahrer, Laboranten und Disponenten sind zur Entgegennahme 

von Rügen nicht befugt. 
5.4. Offensichtliche Mängel gleich welcher Art sind von Unternehmern 
unverzüglich bei Abnahme der Ware zu rügen. In diesem Fall hat 
der Käufer die Ware zwecks Nachprüfung durch uns unangetastet 
zu lassen. Nicht offensichtliche Mängel gleich welcher Art sind von 
Unternehmern unverzüglich nach deren Entdeckung zu rügen.
5.5. Wegen eines Mangels kann der Käufer zunächst Nacherfüllung 
verlangen. Ist der Käufer Unternehmer, leisten wir Nacherfüllung nur 
in Form der Lieferung einer mangelfreien Sache. Ein Fehlschlagen 
der Nacherfüllung berechtigt den Käufer zur Minderung oder zum 
Rücktritt vom Vertrag. Tritt der Käufer nach fehlgeschlagener Nacher-
füllung vom Vertrag zurück oder erklärt er die Minderung, steht ihm 
daneben kein Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu.
5.6. Eventuelle Mängelansprüche verjähren in zwei Jahren ab der 
Anlieferung. Davon ausgenommen sind aber Fälle, in denen nach den 
gesetzlichen Vorschriften längere Fristen zwingend vorgeschrieben 
sind. Mängelansprüche eines Unternehmers verjähren spätestens 1 
Jahr nach Ablieferung der Ware. 

6. Schadensersatzansprüche
Schadensersatzansprüche des Käufers, insbesondere wegen 
Verletzung einer Vertragspflicht, aus Verschulden anläßlich von Ver-
tragsverhandlungen und aus außervertraglicher Haftung, sind aus-
geschlossen, soweit der Schaden nicht auf vorsätzlicher oder grob 
fahrlässiger Pflichtverletzung von uns, eines gesetzlichen Vertreters 
oder Erfüllungsgehilfen von uns beruht oder durch die Verletzung 
einer für die Vertragsdurchführung wesentlichen Verpflichtung oder 
durch einen von uns arglistig verschwiegenen Mangel verursacht 
ist oder in der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit liegt. 
Bei Verletzung einer für die Vertragsdurchführung wesentlichen 
Verpflichtung haften wir nicht für bei Vertragsabschluß nicht vorher-
sehbare Schäden. Eine Haftung gemäß dem Produkthaftungsgesetz 
bleibt hiervon unberührt.

7. Sicherungsrechte
7.1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Erfüllung unserer 
Kaufpreisforderungen samt aller diesbezüglichen Nebenforderun-
gen (z. B. Wechselkosten, Zinsen) unser Eigentum. Ist der Käufer 
Unternehmer, bleibt die angelieferte Ware bis zur vollständigen 
Erfüllung sämtlicher Forderungen, die wir gegen den Käufer haben, 
unser Eigentum. Der Käufer darf unsere Ware weder verpfänden noch 
sicherungsübereignen. Er darf sie im gewöhnlichen Geschäftsverkehr 
weiterverkaufen oder verarbeiten, es sei denn, er hätte den Anspruch 
gegen einen Vertragspartner bereits im voraus einem Dritten wirk-
sam abgetreten oder mit dem Vertragspartner ein Abtretungsverbot 
vereinbart. 
7.2. Eine etwaige Verarbeitung unserer Ware durch den Käufer zu 
einer neuen beweglichen Sache erfolgt in unserem Auftrag und mit 
Wirkung für uns, ohne dass uns daraus Verbindlichkeiten erwachsen. 
Wir räumen dem Käufer schon jetzt an der neuen Sache Miteigentum 
im Verhältnis des Wertes der neuen Sache zum Wert unserer Ware 
(7.9) ein. Für den Fall, dass der Käufer durch Verbindung, Vermengung 
oder Vermischung unserer Ware mit anderen beweglichen Sachen zu 
einer einheitlichen neuen Sache an dieser Allein- oder Miteigentum 
erwirbt, überträgt er uns zur Sicherung der Erfüllung der in 7.1 Satz 
2 aufgezählten Forderungen schon jetzt dieses Eigentumsrecht im 
Verhältnis des Wertes unserer Ware (7.9) zum Wert der anderen 
Sachen; unser Miteigentum besteht bis zur vollständigen Erfüllung 
unserer Forderungen gem. 7.1 Satz 2 fort. 
7.3. Der Käufer tritt uns zur Sicherung der Erfüllung unserer Forde-
rungen nach 7.1 Satz 2 schon jetzt alle auch künftig entstehenden 
Forderungen aus einem Weiterverkauf unserer Ware mit allen 
Nebenrechten in Höhe des Wertes unserer Ware (7.9) mit Rang vor 
dem restlichen Teil seiner Forderungen ab.
7.4. Für den Fall, dass der Käufer unsere Ware zusammen mit uns 
nicht gehörenden Waren oder aus unserer Ware hergestellte neue 
Sachen verkauft oder unsere Ware mit einem fremden Grundstück 
oder einer fremden beweglichen Sache verbindet, vermengt oder 
vermischt und er dafür eine Forderung erwirbt, die auch seine 
übrigen Leistungen deckt, tritt er uns schon jetzt zur Sicherung der 
Erfüllung unserer Forderungen gem. 7.1 Satz 2 diese Forderung mit 
allen Nebenrechten in Höhe des Wertes unserer Ware (7.9) mit Rang 
vor dem restlichen Teil seiner Forderung ab. Gleiches gilt in gleichem 
Umfang für seine etwaigen Rechte auf Einräumung von Sicherheiten 
gem. §§648, 648 a BGB aufgrund der Verarbeitung unserer Ware 
wegen und in Höhe unserer gesamten offen stehenden Forderungen. 
Wir nehmen die Abtretungserklärungen des Käufers hiermit an. 
Auf unser Verlangen hin hat uns der Käufer diese Forderungen im 
Einzelnen nachzuweisen und Nacherwerbern die erfolgte Abtretung 
bekannt zu geben mit der Aufforderung, bis zur Höhe der Ansprüche 
nach 7.1 Satz 2 an uns zu zahlen. Wir sind berechtigt, auch selbst die 
Nacherwerber von der Abtretung zu benachrichtigen und die Forde-
rung einzuziehen. Wir werden indes von diesen Befugnissen gemäß 
den Sätzen 4 und 5 dieses Absatzes keinen Gebrauch machen und 
die Forderung nicht einziehen, solange der Käufer seine Zahlungsver-
pflichtungen ordnungsgemäß erfüllt. 
7.5. Für den Fall, dass der Käufer an uns abgetretene Forderungsteile 
einzieht, tritt er uns bereits jetzt seine jeweilige Restforderung in 
Höhe 
dieser Forderungsteile vorrangig vor einem etwa verbleibenden 
weiteren Restbetrag ab. Unser Anspruch auf Herausgabe der eingezo-
genen Beträge bleibt unberührt.
7.6. Der Käufer darf seine Forderungen gegen Nacherwerber in Höhe 
des Wertes unserer Ware (7.9) weder an Dritte abtreten noch verpfän-
den noch mit Nacherwerbern ein Abtretungsverbot vereinbaren.

7.7. Der Käufer hat alle Sachen, welche in unserem Eigentum oder 
Miteigentum stehen, mit kaufmännischer Sorgfalt unentgeltlich 
zu verwahren. Der Käufer hat uns von einer Pfändung oder jeder 
anderen Beeinträchtigung unserer Rechte durch Dritte unverzüglich 
zu benachrichtigen. Er hat uns alle für eine Intervention notwendigen 
Unterlagen zu übergeben und uns zur Last fallende Interventions-
kosten, soweit sie nicht von Dritten eingezogen werden können, zu 
tragen.
7.8. Bei laufender Rechnung gelten unsere Sicherungen als Sicherung 
der Erfüllung unserer Saldoforderung.
7.9. Der „Wert unserer Ware“ im Sinne dieser Ziff. 7 entspricht dem 
Gesamtbetrag der in unserer Rechnung ausgewiesenen Kaufpreise 
zzgl. 10 %. 
7.10. Auf Verlangen des Käufers werden wir die uns zustehenden 
Sicherungen insgesamt freigeben, als deren Wert die Forderungen 
um 10 % übersteigt.

8. Preis- und Zahlungsbedingungen
8.1. Erhöhen sich zwischen Abgabe unseres Angebots und Lieferung 
unsere Selbstkosten insbesondere für Zement, Sand, Kies, Fracht 
und/oder Löhne, so sind wir ohne Rücksicht auf Angebot und Auf-
tragsbestätigung berechtigt, unseren Verkaufspreis entsprechend zu 
berichtigen; ausgenommen davon sind Lieferungen an Verbraucher, 
die innerhalb von 4 Monaten nach Vertragsschluss außerhalb von 
Dauerschuldverhältnissen erbracht werden sollen. 
8.2. Grundsätzlich sind unsere Rechnungen sofort fällig und unver-
züglich ohne jeden Abzug zu bezahlen. Ausnahmen bedürfen der 
schriftlichen Vereinbarung. Falls der Käufer mit der Erfüllung seiner 
Verbindlichkeiten uns gegenüber in Verzug gerät, seine Zahlungen 
einstellt, überschuldet ist, über sein Vermögen das Insolvenzverfah-
ren eröffnet oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels 
Masse abgelehnt wird oder eine wesentliche Verschlechterung in den 
Vermögensverhältnissen des Käufers eintritt, sind wir berechtigt, un-
sere Leistung zu verweigern, weitere Lieferungen von Vorauszahlun-
gen oder Sicherheitsleistungen abhängig zu machen oder nach den 
gesetzlichen Bestimmungen Schadensersatz wegen Nichterfüllung 
zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten. Gerät der Käufer mit 
einer Verbindlichkeit oder einem Teil einer Verbindlichkeit in Verzug, 
so tritt die sofortige Fälligkeit der restlichen Verbindlichkeit und aller 
sonstigen Verbindlichkeiten aus der Geschäftsverbindung ein. Gerät 
der Käufer mit der Zahlung des Kaufpreises in Verzug, berechnen wir 
Verzugszinsen in Höhe der uns berechneten Bankzinsen, mindestens 
jedoch in Höhe des gesetzlichen Zinssatzes sowie Ersatz unseres 
sonstigen Verzugsschadens. 
8.3. Ist der Käufer Unternehmer, beeinflussen seine Mängelrügen 
weder Zahlungspflicht noch Fälligkeit und er verzichtet darauf, 
irgendein Zurückbehaltungsrecht geltend zu machen, es sei denn, 
dass der Anspruch des Käufers, auf den das Zurückbehaltungsrecht 
gestützt wird, von uns nicht bestritten, anerkannt, rechtskräftig 
festgestellt oder entscheidungsreif ist.
8.4. Wechsel und Schecks werden nur nach Maßgabe besonderer 
vorheriger Vereinbarung entgegengenommen.
8.5. Aufrechnung durch den Käufer mit Gegenansprüchen gleich 
welcher Art ist ausgeschlossen, es sei denn, dass der zur Aufrech-
nung gestellte Gegenanspruch von uns nicht bestritten, anerkannt 
rechtskräftig festgestellt oder entscheidungsreif ist.
Einem Käufer gegenüber sind wir berechtigt, schon jetzt auch bei un-
terschiedlicher Fälligkeit gegen solche Ansprüche aufzurechnen, die 
er gegen unsere Mutter-, Tochter-, Schwester- oder sonst verwandte 
Gesellschaft hat.
8.6. Ist der Käufer Unternehmer und reicht seine Erfüllungsleistung 
nicht aus, um unsere sämtlichen Forderungen zu tilgen, so bestim-
men wir – auch bei deren Einstellung in laufende Rechnung –, auf 
welche Schuld die Leistung angerechnet wird, wobei zunächst die 
fällige Schuld, unter mehreren fälligen Schulden diejenige, welche 
uns geringere Sicherheit bietet, unter mehreren gleich sicheren die 
ältere Schuld und bei gleichem Alter jede Schuld verhältnismäßig 
getilgt wird.

9. Baustoffüberwachung 
Unseren Beauftragten (Eigenüberwacher) sowie dem Fremdüberwa-
cher und der Bauaufsichtsbehörde ist das Recht vorbehalten, wäh-
rend der Betriebsstunden jederzeit und unangemeldet die belieferte 
Baustelle zu betreten und Proben aus der Ware zu entnehmen. 

10. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Ist unser Vertragspartner Unternehmer, so ist Erfüllungsort für die 
Lieferung unser Lieferwerk, für die Zahlung der Sitz unserer Verwal-
tung. Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis sowie über 
sein Entstehen und seine Wirksamkeit entspringenden Rechtsstrei-
tigkeiten (auch für Wechsel- und Scheckklagen) mit Kaufleuten ist 
der Sitz unserer Verwaltung, nach unserer Wahl auch der Sitz unseres 
Lieferwerkes oder unserer Verkaufsgesellschaft. Wir sind jedoch 
auch berechtigt, unseren Vertragspartner an seinem allgemeinen 
Gerichtsstand zu verklagen.

Es gilt deutsches Recht.

11. Nichtigkeitsklausel
Sollte eine dieser Bedingungen aus irgendeinem Grunde nichtig sein, 
so berührt das die Gültigkeit der übrigen Bedingungen nicht.

Preisliste, gültig ab 1. Januar 2026
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Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Vermietung von Betonfördergeräten

Die folgenden Bedingungen sind Gegenstand jeder Vermietung eines 
Betonfördergerätes mit Zubehör; dies gilt auch dann, wenn wir uns 
bei späteren Verträgen nicht ausdrücklich auf die berufen, es sei 
denn, der Mieter ist kein Kaufmann im Sinne des HGB (Handelsge-
setzbuch). Für unsere Lieferungen und Leistungen – auch für alle 
künftigen – gelten ausschließlich die nachstehenden Bedingungen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen des Mieters verpflichten uns auch 
dann nicht, wenn wir nicht ausdrücklich widersprechen. 

1. Angebot
Unserem jeweiligen Angebot liegt unsere jeweilig gültige Preisliste 
zugrunde. Für die richtige Bestimmung der Mietsache ist allein der 
Mieter verantwortlich. 

2. Pflichten des Vermieters
Wir verpflichten uns ausschließlich, dem Mieter den Gebrauch 
des vermieteten Betonfördergerätes (Mietsache) während der 
Mietzeit einzuräumen. Die Mietzeit beginnt mit dem Eintreffen der 
Mietsache am Aufstellungsort und endet mit deren Abtransport; bei 
Meinungsverschie denheiten über die Mietzeit ist die Tachoscheibe 
des vermieteten Fahrzeuges maßgebend. 

Wir sind bemüht, vom Mieter gewünschte oder angegebene Termine 
oder Fristen einzuhalten. Nichteinhaltung vereinbarter Termine oder 
Fristen durch uns berechtigt den Mieter nach den gesetzlichen 
Voraussetzungen zum Rücktritt vom Vertrag. Soweit von uns nicht zu 
vertretende Umstände die Gewährung des Gebrauchs der Mietsache 
erschweren, verzögern oder unmöglich machen, wird die Gewährung 
des Gebrauchs um die Dauer der Behinderung hinausgeschoben, im 
Falle der Unmöglichkeit sind wir berechtigt, vom Vertrag ganz oder 
teilweise zurückzutreten. 
Nicht zu vertreten haben wir z. B. behördliche Eingriffe, Betriebsstö-
rungen, Streik, Aussperrung, durch politische oder wirtschaftliche 
Verhältnisse bedingte Arbeitsstörungen, Transportverzögerungen 
durch Verkehrsstörungen und unabwendbare Ereignisse, die bei uns 
oder in fremden Betrieben eintreten, von denen die Gewährung des 
Gebrauchs der vermieteten Sache abhängig ist, soweit diese für uns 
unvorhersehbar und unvermeidbar sind. 

Eine Gewährleistung für den mit der Mietsache geförderten Beton 
wird von uns nicht übernommen. 

Wegen Mängeln der Mietsache stehen dem Mieter die gesetzlichen 
Gewährleistungsansprüche zu. 

Sonstige Schadensersatzansprüche des Mieters gegen uns, 
unsere Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen, gleich aus welchem 
Rechtsgrund, insbesondere aus Verschulden aus Anlass von Ver-
tragsverhandlungen, aus Verzug und aus unerlaubter Handlung sind 
ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch vorsätzliches oder 
grob fahrlässiges Verhalten unserer Organe, unseres gesetzlichen 
Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen oder durch die Verletzung 
einer für die Vertragsdurchführung wesentlichen Verpflichtung 
verursacht ist. 

Unberührt von vorstehender Regelung bleiben Ansprüche auf Ersatz 
von Körper- und Gesundheitsschäden sowie Ersatz von Schäden an 
privat genutzten Sachen, die auf der verschuldensunabhängigen 
Haftung des Produkthaftungsgesetzes beruhen. 

3. Pflichten des Mieters
Der Mieter ist verpflichtet, den vereinbarten Mietzins zu entrichten, 
die Mietsache pfleglich zu behandeln und nach Gebrauch in ord-
nungsmäßigem Zustand zurückzugeben.

Der Mieter hat alle für die Inbetriebnahme und den Gebrauch der 
Mietsache erforderlichen Maßnahmen zu treffen; er hat etwa 
erforderliche behördliche Genehmigungen für die Inbetriebnahme 
der Mietsache am Aufstellungsort, insbesondere für Straßen- und 
Bürgersteigabsperrungen rechtzeitig zu erwirken. Er hat dafür zu 
sorgen, dass das für den Transport der vermieteten Sache eingesetzte 
Fahrzeug den Aufstellungsort ohne jegliche Gefahr erreichen und 
wieder verlassen kann; dies setzt einen ausreichend befestigten, 
mit schweren Lastwagen ungehindert befahrbaren Anfuhrweg 
voraus. Ferner hat er dafür zu sorgen, dass Bau-, Schalungs- und 
Gerüstteile der Dauerbelastung des Fördervorgangs standhalten und 
der Aufstellungsort für den Fördervorgang geeignet ist. Sind diese 
Voraussetzungen nicht gegeben, so haftet der Mieter für alle daraus 
entstehenden Schäden ohne Rücksicht auf sein Verschulden. 
Der Mieter hat kostenlos einen Wasseranschluss am Aufstellungsort 
bereitzuhalten, der eine Wasserentnahme in einem für Betrieb und 
Reinigung von Pumpe und Rohrleitungen erforderlichen Umfang 
ermöglicht, er hat ferner das erforderliche Personal bereitzuhalten, 
das für den nach Anleitung durch unseren Beauftragten durchzu-
führenden Auf- und Abbau der vermieteten Sache zuständig ist. Das 
Betonfördergerät ist generell, insbesondere jedoch bei Rück-
wärtsfahrten, von geeignetem Personal des Mieters einzuweisen. 
Außerdem hat er in ausreichendem Umfang Mittel für das Schmieren 
der Rohrleitungen und einen Platz zum Reinigen von Fördergeräten 
und Fahrzeugen sowie zum Ablegen von Betonresten auf oder an der 
Baustelle bereitzustellen. 

Für die Beseitigung der durch den Arbeitsablauf verursachten Ver-
schmutzungen, insbesondere von Straßen, Bürgersteigen, Gebäude-
teilen und Kanalisation, ist ausschließlich der Mieter verantwortlich.

Der Mieter hat dafür einzustehen, dass der Beton zur Förderung mit 
der vermieteten Sache geeignet ist. Er haftet auch für die Folgen 
unrichtiger und / oder unvollständiger Angaben bei Abruf.

Unterbleibt die von uns geschuldete Leistung infolge eines Umstands, 
den der Mieter zu vertreten hat, so hat dieser uns so zu stellen, wie 
wir bei ordnungsmäßiger Erfüllung des Mietvertrages gestanden 
hätten.

4. Sicherungsrechte
Der Mieter tritt uns zur Sicherung der Erfüllung sämtlicher Forde-
rungen, die wir gegen ihn, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund, 
haben, schon jetzt alle seine auch künftig entstehenden Forderungen 
aus dem Bauvertrag, bei dessen Ausführung die Mietsache eingesetzt 
wird, mit allen Nebenrechten in Höhe des „Wertes unserer Leistung“ 
mit Rang vor dem restlichen Teil der Forderungen ab.

Wir nehmen die Abtretungserklärung des Mieters hiermit an. Auf 
unser Verlangen hat uns der Mieter diese Forderungen im einzelnen 
nachzuweisen und seinem Vertragspartner die Abtretung bekanntzu-
geben mit der Aufforderung, bis zur Höhe der in Absatz 1 erläuterten 
Ansprüche an uns zu zahlen.

Wir sind berechtigt, jederzeit auch selbst den Vertragspartner des 
Mieters von der Abtretung zu benachrichtigen und die Forderungen 
einzuziehen. Wir werden indessen von diesen Befugnissen keinen Ge-
brauch machen und die Forderungen solange nicht einziehen, wie der 
Mieter seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. 

Für den Fall, dass der Mieter an uns abgetretene Forderungsteile 
einzieht, tritt er uns bereits jetzt seine jeweilige Restforderung in 
Höhe dieser Forderungsteile ab. Der Anspruch auf Herausgabe der 
eingezogenen Beträge bleibt unberührt.

Der Mieter darf seine Forderungen gegen seinen Auftraggeber weder 
an Dritte abtreten noch verpfänden noch mit diesem ein Abtretungs-
verbot vereinbaren.

Bei laufender Rechnung gelten unsere Sicherungen als Sicherung 
der Erfüllung unserer Saldoforderung. Der Mieter hat uns von einer 
Pfändung oder jeder anderen Beeinträchtigung unserer Rechte 
durch Dritte unverzüglich zu benachrichtigen. Er hat uns alle für eine 
Intervention notwendigen Unterlagen zu übergeben und uns zur Last 
fallende Interventionskosten zu tragen. 

Der „Wert unserer Leistung“ entspricht dem in der Rechnung  
ausgewiesenen Mietzins zuzüglich 10 %. Auf Verlangen des Mieters  
werden wir die uns zustehenden Sicherungen insoweit freigeben,  
als deren Wert unsere gesamten Forderungen gegen den Mieter um 
10 % übersteigt.  

5. Mietzins- und Zahlungsbedingungen
Erhöhen sich zwischen Abgabe des Angebotes oder Annahme des 
Auftrags und seiner Ausführung unsere Selbstkosten insbeson-
dere für Personal und Betriebsstoffe, so sind wir ohne Rücksicht 
auf Angebot und Auftragsbestätigung berechtigt, den Mietzins 
dementsprechend zu berichtigen; dies gilt nicht für die Vermietung 
an einen anderen als einen Kaufmann im Sinne des HGB, bei dem 
innerhalb von 4 Monaten nach Vertragsabschluss – außerhalb von 
Dauerschuldverhältnissen – die Leistung erbracht werden soll. 

Zuschläge für das Zurverfügungstellen der Mietsache außerhalb der 
normalen Geschäftszeiten und/ oder in der kalten Jahreszeit werden 
individuell anlässlich der Absprache des Mietzinses vereinbart. 
Grundsätzlich sind unsere Rechnungen sofort nach Erhalt ohne jeden 
Abzug zu bezahlen. Ausnahmen bedürfen schriftlicher Vereinbarung. 
Die gesetzliche Regelung, wonach der Schuldner nach 30 Tagen 
nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung automatisch in Verzug 
gerät, bleibt unberührt. Gerät der Käufer in Verzug, fallen gesetzliche 
Verzugszinsen sowie Ersatz des sonstigen Verzugsschadens an. 
Wenn nach dem Abschluss des Vertrages in den Vermögensverhält-
nissen des anderen Teils eine wesentliche Verschlechterung eintritt, 
durch die der Anspruch auf die Gegenleistung gefährdet wird, z. B. 
also der Mieter seine Zahlungen einstellt, überschuldet ist, über sein 
Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet, die Eröffnung beantragt 
oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abge-
lehnt wird oder in sonstiger Weise in den Vermögensverhältnissen 
des Mieters eine wesentliche Verschlechterung eintritt, durch die 
unser Anspruch gefährdet wird, so können wir die uns obliegende 
Leistung verweigern, bis die Gegenleistung bewirkt oder Sicherheit 
für sie geleistet ist.

Skontierung bedarf unserer Einwilligung und setzt voraus, dass der 
Mieter unsere älteren Forderungen erfüllt hat und keine Wechsel-
verbindlichkeiten bestehen. Wechsel und Schecks werden nur nach 
Maßgabe besonderer vorheriger Vereinbarung entgegengenommen. 
Im Verzugsfalle werden Verzugszinsen in Höhe der üblichen Bank-
zinsen berechnet.
Aufrechnung durch den Mieter mit Gegenansprüchen gleich welcher 
Art ist ausgeschlossen, es sei denn, dass der zur Aufrechnung 

gestellte Gegenanspruch von uns nicht bestritten oder rechtskräftig 
festgestellt ist.

Mängelrügen beeinflussen weder Zahlungspflicht noch Fälligkeit. Der 
Mieter verzichtet darauf, irgendein Zurückbehaltungsrecht geltend zu 
machen, soweit er Kaufmann im Sinne des HGB ist. 

Ist der Mieter Kaufmann im Sinne des HGB und reicht seine Erfül-
lungsleistung nicht aus, um unsere sämtlichen Forderungen zu tilgen, 
so bestimmen wir - auch bei deren Einstellung in laufende Rechnung 
-, auf welche Schuld die Leistung angerechnet wird. 

6. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort für die Gewährung des Gebrauchs der vermieteten 
Sache ist deren Aufstellungsort, für die Zahlung des Mietzinses der 
Sitz unserer Verwaltung.

Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis sowie über sein 
Entstehen und seine Wirksamkeit stammenden Rechtsstreitigkeiten 
(auch für Wechsel- und Scheckklagen) mit Vollkaufleuten sowie für 
Mahnverfahren ist Sitz unserer Gesellschaft. 

Es gilt deutsches Recht.

7. Nichtigkeitsklausel
Sollte eine dieser Bedingungen aus irgendeinem Grunde nichtig sein, 
so berührt das die Gültigkeit der übrigen Bedingungen nicht.

Stand 1. Januar 2026
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mail@heinz-erdbau.de 
www.heinz-erdbau.de

Heinz Recycling GmbH

Verwaltung:
Bunsenstraße 18 | 85053 Ingolstadt 
Werk:
Ochsenschüttstraße 2 | 85098 Großmehring 
Tel.: 08459 2439 | Fax: 08459 330811 
mail@heinz-recycling.de 
www.heinz-recycling.de

Heinz Kies und Sand GmbH & Co. KG

Verwaltung: 
Bunsenstraße 18 | 85053 Ingolstadt 
Werk:
Kiesstraße 1 | 85098 Großmehring 
Tel.: 08459 2306 | Fax: 08459 30486 
mail@heinz-kies-sand.de 
www.heinz-kies-sand.de

Heinz Baustoffe

NEUBURG
St.-Andreas-Straße 30
86633 Neuburg a.d. Donau
Tel.: 08431 / 24 49
Fax: 08431 / 41 951
filiale-neuburg@heinz-baustoffe.de
www.heinz-baustoffe.de

Heinz Baustoffe

INGOLSTADT
Bunsenstraße 18
85053 Ingolstadt
Tel.: 0841 96623-0
Fax: 0841 96623-15
mail@heinz-baustoffe.de
www.heinz-baustoffe.de

„5 Partner unter einem Dach“ Firmengruppe Heinz – seit 1975


